
Besprechungen

Charakter dieser Festschrift: S1e 1St VO  3 pra- deutschen Religions- der Staatskirchenrechts
xisbezogener und lebensgestaltender Aktua- Orlıentieren will, wiıird dank der übersicht-
lität. List! SJ liıchen Systematisierung bei List] nıcht lange

suchen mussen. Wer Je auf diesem Gebiet
gearbeitet hat, wird das erk als unschätz-

EISTE, Joseph Das Grundrecht der Religions- Aare empfinden. Der Autor hat nıcht
19888 die einschlägigen Entscheidungen exaktFfreiheit 1 der Rechtsprechung der Gerichte

der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: und austührlich wiedergegeben, sondern sıch
Duncker und Homblot 1971 K VA: 524 mI1t ihnen auch sorgfältiger Verwen-
(Staatskırchenrechtliche Abhandlungen. 1 dung der Literatur auseinandergesetzt. S50 1St
Kart. Ö8,—. die ursprünglıch als Monographie angelegte

Der Vertasser stellt sıch dıe Aufgabe, aut Arbeit einem umtassenden Handbuch SC-
der Grundlage der veröftentlichten Gerichts- worden. Rüfner
entscheidungen seit Inkrafttreten des Grund-

bıs Mıtte Maı 1971 1nNe Gesamtdar-
SOLTE, Ernst-Lüder: Theologie der Uni-stellung der Rechtsprechung ur indıvyıduellen

und korporativen Religionsfreiheit geben. wersitädt. Staats- und kırchenrechtliche Pro-
Nach einer „Grundlegung“, 1n der Nier- bleme der theologischen Fakultäten (Jus Ecc-

sucht wiırd, welche Bedeutung der Religion lesiasticum. Beiträge ZU evangelıschen Kır-
und der Religionsfreiheit 1mM freiheitlichen chenrecht und ZUu Staatskirchenrecht. 135
und relig1ös pluralistischen demokratischen München: Claudius 1971 320 Kart 28,—.
taatswesen dem Grundgesetz und 1m Die Bedeutung der zahlreichen deut-
internationalen Rahmen zukommt, stellt der schen Unıiversıitäten bestehenden theologischen
Autor zunächst die Rechtsprechung ZUr eli- Fakultäten für die Kıirchen und den Stand
g10nsfreiheit als der theologischen Wissenschaft 1n DeutschlandIndıyıdualgrundrecht
öftentlichen und priyaten echt und sodann kann kaum hoch eingeschätzt werden.
die Judikatur ZAUe Religionsfreiheit als Grund- Um mehr überras:  f CDy dafß die vielfäl-
recht der Religionsgemeinschaften und ıhrer tige, den Staat und die Kıiırchen gleicher-
Untergliederungen dar Er ze1gt, da{fß die maßen berührende Problematik der e
Bundesrepublik die freie relig1öse Betätigung Fakultäten bisher noch n1ıe eine repräasentatıve
nıcht 1Ur nach dem Wortlaut der Verfassung, und umtassende staatskirchenrechtliche Dar-

stellung erfahren hat Es 1St das Verdienstsondern auch 1n iıhrer Verfassungs- und Ver-
Wwaltungspraxis voll gewährleistet. Eine weIlt- der vorliegenden, in Anlage und Durchtüh-
ehende Kooperatıon zwıschen Kırche un rung hervorragenden Untersuchung, diesem
Staat Wahrung der religiösen Neutralıi- se1it langem fühlbaren Mangel abzuheltfen.
tat des Staates wird dadurch nıcht ‚UuSSCc- Der Verft., der hier 1n leicht überarbeiteter
schlossen. Fassung seine 1m Jahr 1970 be1 dem Tübinger

List] begnügt sıch bewußt nıcht damıt, die Staatsrechtslehrer Martın Heckel angefertigte
großen Liınıen zeıgen, sondern strebt Voll- Dissertation vorlegt, versteht ecs mMI1t Meıster-
ständigkeit Dadurch wiırd das Buch schaft, dıe Rechtsfragen, diıe die deutschen

theol Fakultäten heute aufwerfen, auf dereinem unentbehrlichen Nachschlagewerk, w1e
für das Religions- und Staatskirchenrecht Grundlage des Verfassungs- und Staatsrechts

1n Deutschland bısher nıcht exıistlerte. Eıne der Bundesrepublik Deutschland eingehend
Zusammenfassung nde und eın Entschei- erortern. Dıie geschichtliche Entwicklung
dungsregister, 1n dem alle zıtierten Entschei- der deutschen Universitätstheologie findet
dungen nach Gerichten und Daten geordnet dabej gebührende Berücksichtigung.
In1t allen wichtigen Fundstellen angegeben In dem wohl breit ausgefächerten e1N-

leitenden wissenschaftstheoretischen Abschnittwerden, entspricht dieser Zielsetzung.
Wer sıch über ırgendeın Spezialproblem des „Wissenschaftsfreiheit und Theologie“ —4
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